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§ 2 VerG Grundung des Vereins

VerG - Vereinsgesetz 2002

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Die Grindung eines Vereins umfasst seine Errichtung und seine Entstehung. Der Verein wird durch die
Vereinbarung von Statuten (Grindungsvereinbarung) errichtet. Er entsteht als Rechtsperson mit Ablauf der Frist
gemal § 13 Abs. 1 oder mit friherer Erlassung eines Bescheids gemaR§ 13 Abs. 2.

2. (2)Die ersten organschaftlichen Vertreter des errichteten Vereins kdnnen vor oder nach der Entstehung des
Vereins bestellt werden. Erfolgt die Bestellung erst nach der Entstehung des Vereins, so vertreten die Grinder bis
zur Bestellung der organschaftlichen Vertreter gemeinsam den entstandenen Verein.

3. (3)Hat ein Verein nicht innerhalb eines Jahres ab seiner Entstehung organschaftliche Vertreter bestellt, so ist er
von der Vereinsbehorde aufzuldsen. Die Frist ist von der Vereinsbehorde auf Antrag der Grinder zu verlangern,
wenn diese glaubhaft machen, dass sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis ohne ihr
Verschulden verhindert waren, die Frist einzuhalten.

4. (4)Fur Handlungen im Namen des Vereins vor seiner Entstehung haften die Handelnden personlich zur
ungeteilten Hand (Gesamtschuldner). Rechte und Pflichten, die im Namen des Vereins vor seiner Entstehung von
den Grundern oder von bereits bestellten organschaftlichen Vertretern begriindet wurden, werden mit der
Entstehung des Vereins fir diesen wirksam, ohne dass es einer Genehmigung durch Vereinsorgane oder
Glaubiger bedarf.

In Kraft seit 01.07.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/verg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/verg/paragraf/13
file:///

	§ 2 VerG Gründung des Vereins
	VerG - Vereinsgesetz 2002


